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Ambulante spezialfachärztliche Versorgung 

G-BA vervollständigt ASV-Beschluss 
Berlin, 21. Januar 2016 – Mit einem weiteren Beschluss zur ambulan-
ten spezialfachärztlichen Versorgung (ASV) hat der Gemeinsame Bun-
desausschuss (G-BA) am Donnerstag in Berlin die Anpassung der ASV-
Richtlinie vervollständigt. Es geht um eine Konkretisierung zum Behand-
lungsumfang der ASV in § 5 der Richtlinie, die nun vorliegt. 

Die detaillierten Informationen sind dem konsolidierten Beschlusstext 
sowie den Tragenden Gründen zu entnehmen, die in Kürze auf den In-
ternetseiten des G-BA veröffentlicht werden. 

Am 17. Dezember 2015 hatte der G-BA bereits Änderungen an der 
Rahmenrichtlinie zur ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung so-
wie zu den Anlagen gastrointestinale Tumoren und Tumoren der Bauch-
höhle, gynäkologische Tumoren und Marfan-Syndrom beschlossen. Die 
Anpassungen waren durch das am 23. Juli 2015 in Kraft getretene GKV-
Versorgungsstärkungsgesetz (GKV-VSG) erforderlich geworden. Unter 
anderem ist mit dem Gesetz die Eingrenzung auf die schweren Verlaufs-
formen von onkologischen und rheumatologischen Erkrankungen entfal-
len. Des Weiteren hatte der G-BA im Dezember 2015 eine neue Anlage 
zur pulmonalen Hypertonie (Anlage 2 l) beschlossen. 

Hintergrund: Ambulante spezialfachärztliche Versorgung 

Gesetzliche Grundlage der ambulanten spezialfachärztlichen Versor-
gung (ASV) ist § 116b SGB V, dessen Neufassung mit dem GKV-
Versorgungsstrukturgesetz (GKV-VStG) im Jahr 2012 in Kraft trat. Der 
vormals ausschließlich auf Krankenhäuser bezogene Geltungsbereich 
wurde mit dem Gesetz auch auf vertragsärztliche Leistungserbringer 
ausgedehnt und soll zu einem neuen sektorenübergreifenden Versor-
gungsbereich ausgebaut werden. 

Der G-BA hat im März 2013 die Erstfassung der ASV-Richtlinie be-
schlossen. Die Richtlinie regelt in den §§ 1 bis 15 die generellen Anfor-
derungen an die Leistungserbringer für die Teilnahme an der ASV sowie 
den Zugang der Patientinnen und Patienten zu diesem Versorgungsbe-
reich. 
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Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das oberste Beschlussgremium der gemein-
samen Selbstverwaltung der Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Psychothera-
peutinnen und Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland. Er 
bestimmt in Form von Richtlinien den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) für etwa 70 Millionen Versicherte. Der G-BA legt fest, welche Leistungen der medizini-
schen Versorgung von der GKV übernommen werden. Rechtsgrundlage für die Arbeit des G-BA 
ist das Fünfte Buch des Sozialgesetzbuches (SGB V). Entsprechend der Patientenbeteiligungs-
verordnung nehmen Patientenvertreterinnen und Patientenvertreter an den Beratungen des  
G-BA mitberatend teil und haben ein Antragsrecht. 

Den gesundheitspolitischen Rahmen der medizinischen Versorgung in Deutschland gibt das 
Parlament durch Gesetze vor. Aufgabe des G-BA ist es, innerhalb dieses Rahmens einheitliche 
Vorgaben für die konkrete Umsetzung in der Praxis zu beschließen. Die von ihm beschlossenen 
Richtlinien haben den Charakter untergesetzlicher Normen und sind für alle Akteure der GKV 
bindend. 

Bei seinen Entscheidungen berücksichtigt der G-BA den allgemein anerkannten Stand der 
medizinischen Erkenntnisse und untersucht den diagnostischen oder therapeutischen Nutzen, 
die medizinische Notwendigkeit und die Wirtschaftlichkeit einer Leistung aus dem Pflichtkatalog 
der Krankenkassen. Zudem hat der G-BA weitere wichtige Aufgaben im Bereich des Qualitäts-
managements und der Qualitätssicherung in der ambulanten und stationären Versorgung. 
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